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Laiigendorf : Strassen— und Bau1inienplan/~ufhebung der
Verbindung St~~ckliinattstrasse — Ueissensteinstrasso

Die i woh er~emeii~de Lange~~dorf unt&brei~Eet de~m Regierungs

rat die ~ufhebunz der Verbindung St~‘cklir~attstrasse—~jssen

steinstrasse zur Genehmigung.

~er Strassen— una. Ba‘ in~enp~an a±s Bestanate~l ocr Orts—

planung aus den Jahre 196g (flP3 ~r. 4~.34 von 13... 1J60)

steht vor, anstelle der durchgehenden RUttenenstrasse einen

neuen Anschluss an die Weissensteinstrasse t~ber die gtöcl:Ij—

~attstras~e herzustellen, Die ‘Idee einer neu~n Verbindung~—

strasse bei gleichzeitiger Aufhebung der Rüttenenstrasse

(~antonssti~asse) hält einer Prüfung aufgrund der veründerten

Verhältnisse und neuzeitlichen Anforderungen nicht mehr

S~znü, so dass a~eso nat der zurzeit in Bearbeitung stehen

den Ortsplanungsrevision aufgehoben verden soll.

Wegen eir~es seit längerer Zeit anstehenden Baugesuches im

Gebiet der ursprünglichen Verbindungsstrasse und einer zu—

sätDlich eingetret~fien Verzögerung bei der Ortsplanungsre—

• vision, hat die Gemeinde die Aufhebung der genannten Wer—

bindungsstrasse in einem separaten Verfahren vorgezogen, Aus

Gründen der Fanung ::ann ohne I~‘achteil auf diese Verbindungs—

strasse verzichtet werden und durch das vorgezogene Vor

fahren werden :eine weiteren ~tscheide der. aufenden c-e—

santrevisioi: nachteilig beeinflusst.
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Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 10. Oktober

bis 9. November 1983. Während der Auflagezeit wurden keine
Einsprachen eingereicht, so dass der Gemeinderat an seiner

Sitzung vorn 21. November 1933 die Aufhebung der Verbindung

Stöcklimattstrasse—Weissensteinstrasse abschliessend ge-~

nehmigen konnte,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Mater~ sind keine weiteren Bemerkungen zu machen.

Es wird

beschlossen :

1. Die Aufhebung der Verbindung Stöcklimattstrasse—Weissen

steinstrasse der Einwohnergemeinde Langendorf wird ge~

nehmigt.

2. Die Gemeinde wird eingeladen, dem Isnt für Raumplanung
bis zum 29. Februar 1984 noch je ein mit dem Genehmigungs

vermerk der Gemeinde versehenes Planexemplar zuzustellen.

3. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf dem Geltungs
bereich des vorliegenden Planes nichi~ anwendbar, so‘jeit

sie diesem widersprechen.

Genehrnigungsgebühr : Fr. 200.—— Kto. 2000—431.00

Publikationskosten : Fr. 13.—— Kto. 2020—435.00
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Die Aufhebung der Verbindung Stöck1imattstrasse~Toissen

steinstrasse der Einwohnergemeinde Langendorf wird ge

nehmigt.
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